
1.Geschäftsordnung 

 

1. Diese Geschäftsordnung dient der Durchführung der Mitgliederversammlung des 

Gehörlosen-Sportvereins Recklinghausen 52 e.V. 

 

2. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung richtet sich nach der Satzung. 

 

3. Die Versammlung wird vom Vorsitzenden oder einem Stellvertreter eröffnet, 

geleitet und geschlossen. 

 

4. Dem Versammlungsleiter stehen alle zur Aufrecherhaltung der Ordnung 

erforderlichen Befugnisse zu. Ist die ordnungsgemäße Durchführung der 

Versammlung gefährdet, kann er insbesondere das Wort entziehen, Ausschlüsse 

von Einzelmitgliedern auf Zeit oder für die ganze Versammlungszeit, 

Unterbrechung oder Aufhebung der Versammlung anordnen. 

Über Einsprüche, die unmittelbar ohne Begründung vorzubringen sind, 

entscheidet die Versammlung mit einfacher Mehrheit ohne Aussprache. 

 

5. Nach Eröffnung prüft der Versammlungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der 

Einberufung, die Anwesenheitsliste und die Stimmberechtigung und gibt die 

Tagesordnung bekannt. Die Prüfungen können delegiert werden. 

Über Einsprüche gegen die Tagesordnung oder Änderungsanträge entscheidet 

die Versammlung mit einfacher Mehrheit. 

 

6. Die einzelnen Tagesordnungspunkte kommen in der festgesetzten Reihenfolge 

zur Beratung und Abstimmung. 

 

7. Das Wort erteilt der Versammlungsleiter in der Reihenfolge einer Rednerliste. 

 

8. Jeder stimm- und beratungsberechtigte Teilnehmer der Versammlung kann sich 

an der Aussprache beteiligen. 

 



9. Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können als         

Dringlichkeitsanträge nur mit Zustimmung einer 2/3 Mehrheit zur Beratung und 

Beschlussfassung zugelassen werden. 

10.  Über die Dringlichkeit eines Antrages ist abzustimmen, nachdem der 

Antragsteller und ein eventueller Gegenredner dazu Stellung genommen haben. 

 

11. Ist die Dringlichkeit angenommen, so erfolgt die weitere Beratung und                  

Beschlussfassung. 

 

12. Über Anträge zur Geschäftsordnung auf Schluss der Debatte und Begrenzung       

der Redezeit ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nach der 

Antragsteller und ein evtl. Gegenredner gesprochen haben. 

  

13. Redner, die zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der 

Debatte oder Begrenzung der Redezeit stellen. 

 

14. Vor Abstimmung über einen Antrag auf Schluss der Debatte oder Begrenzung der 

Redezeit sind die Namen der in der Rednerliste noch eingetragenen Redner zu 

verlesen. 

 

15. Wird der Antrag angenommen, erteilt der Versammlungsleiter auf Verlangen nur 

noch dem Antragsteller oder Berichterstatter das Wort. 

 

16. Anträge auf Schluss der Rednerliste sind zulässig. 

 

17. Vor Wahlen auf Mitgliederversammlungen ist ein Wahlprüfungsausschuss mit 

mindestens drei Mitgliedern zu bestellen, der die Aufgabe hat, die abgegebenen 

Stimmen zu zählen und zu kontrollieren. 

 

18. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt 

annehmen. 

 

Das Wahlergebnis ist durch den Wahlprüfungsausschuss festzustellen, dem    
Versammlungsleiter bekannt zu geben und seine Gültigkeit ausdrücklich für das 
Protokoll schriftlich zu bestätigen. 


